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Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts fÃ¼r das Saarland
vom 16. Mai 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin auch fÃ¼r
das Revisionsverfahren die auÃ�ergerichtlichen Kosten zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die GewÃ¤hrung von Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die 1968 geborene KlÃ¤gerin hat keine fÃ¶rmliche Berufsausbildung
abgeschlossen. Sie arbeitete zuletzt seit 1984 als NÃ¤herin (Zuschneiderin) in einer
Kleiderfabrik und war im Anschluss daran ab MÃ¤rz 1996 arbeitslos. Im Juni 1997
zog sie sich bei einem privaten Sportunfall eine Knieverletzung zu.

Am 5. MÃ¤rz 1998 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Diese lehnte den Antrag durch Bescheid vom 1. Juli
1998 idF des Widerspruchsbescheides vom 16. Dezember 1998 mit der
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BegrÃ¼ndung ab, dass die KlÃ¤gerin wegen eines vollschichtigen
RestleistungsvermÃ¶gens weder erwerbs- noch berufsunfÃ¤hig sei.

Nach dem Ergebnis des im anschlieÃ�enden Klageverfahren eingeholten
orthopÃ¤dischen Gutachtens war die KlÃ¤gerin nicht mehr in der Lage,
Wegstrecken von 500 m zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen oder einen Pkw selbst zu
fÃ¼hren, wenn dieser nicht mit einem Automatikgetriebe ausgestattet ist.
Daraufhin erlieÃ� die Beklagte unter dem 15. Dezember 2000 einen Bescheid, mit
dem sie sich bereit erklÃ¤rte, der KlÃ¤gerin Leistungen nach der Kraftfahrzeughilfe-
Verordnung (KfzHV) zu gewÃ¤hren, wenn diese infolge ihrer Behinderung nicht nur
vorÃ¼bergehend auf die Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen sei, um
ihren Arbeits- oder Ausbildungsort oder die Orte durchzufÃ¼hrender
BewerbungsgesprÃ¤che zu erreichen. Weiter heiÃ�t es darin ua:

Dies sei der Fall, wenn

a) die zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegende Wegstrecke zwischen der Wohnung der KlÃ¤gerin
und dem Arbeits-, Ausbildungs- oder Bewerbungsort lÃ¤nger als 500 m sei oder

b) wenn ein Teil des Weges mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln (Bus oder Bahn)
zurÃ¼ckgelegt werden kÃ¶nne, jedoch die zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegende Wegstrecke
zwischen Wohnung und Haltestelle bzw. Haltestelle und Arbeits-, Ausbildungs- bzw.
Bewerbungsort mehr als 500 m betrage.

Das Sozialgericht fÃ¼r das Saarland (SG) hat die Beklagte durch Urteil vom 16. Mai
2001 verpflichtet, der KlÃ¤gerin Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU) ab
Antragstellung nach MaÃ�gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu gewÃ¤hren. Es
hat seine Entscheidung auf folgende ErwÃ¤gungen gestÃ¼tzt:

Die KlÃ¤gerin sei erwerbsunfÃ¤hig. Sie sei zwar noch in der Lage, auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt leichte Arbeiten mit bestimmten nÃ¤her bezeichneten
EinschrÃ¤nkungen vollschichtig zu verrichten; sie kÃ¶nne jedoch einen Arbeitsplatz
nicht mehr erreichen, da sie nur noch fÃ¤hig sei, FuÃ�wege von weniger als 500 m
zurÃ¼ckzulegen. Zu einem Arbeitsplatz kÃ¶nne sie auch nicht mit einem
vorhandenen Kraftfahrzeug gelangen, denn sie vermÃ¶ge nur einen Pkw mit
Automatikgetriebe selbst zu fahren, Ã¼ber den sie nicht verfÃ¼ge. Daran habe sich
auch nichts durch die von der Beklagten mit Bescheid vom 15. Dezember 2000
abgegebene Zusicherung geÃ¤ndert. Der KlÃ¤gerin sei keine Leistung gewÃ¤hrt,
sondern allenfalls fÃ¼r den Fall in Aussicht gestellt worden, dass sie eine konkrete
Arbeitsstelle erhalte. Dies reiche nicht aus, um die ErwerbsfÃ¤higkeit wieder
herzustellen. Der Grundsatz "Rehabilitation vor Rente" verlange, dass die Beklagte
der KlÃ¤gerin Leistungen bereits fÃ¼r die Erlangung eines Arbeitsplatzes
gewÃ¤hre.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte mit Zustimmung der KlÃ¤gerin die vom SG
zugelassene Sprungrevision eingelegt. Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung
vor dem erkennenden Senat haben die Beteiligten Ã¼bereinstimmend erklÃ¤rt,
dass aus ihrer Sicht im Monat Februar 1998 sowohl die versicherungsrechtlichen
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Voraussetzungen als auch der Versicherungsfall der EU gegeben waren.

Zur BegrÃ¼ndung ihrer Revision rÃ¼gt die Beklagte eine Verletzung von Â§ 44, Â§
116 Abs 1 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) und macht
insoweit geltend: Das Leistungsspektrum der KfzHV sei angesichts der MÃ¶glichkeit
einer weiten AusschÃ¶pfung von HÃ¤rteregelungen so umfassend, dass kein
Versicherter auf Grund seiner Gehbehinderung auÃ�er Stande sein mÃ¼sse, einen
potenziellen Arbeitsplatz zu erreichen. Im Gegensatz zur abstrakten Beurteilung der
WegefÃ¤higkeit bei der PrÃ¼fung der ErwerbsfÃ¤higkeit richteten sich die
Voraussetzungen fÃ¼r die Kraftfahrzeughilfe nach den UmstÃ¤nden des
Einzelfalles. Es komme darauf an, welche Entfernung der Versicherte tatsÃ¤chlich
von seiner Wohnung zur Haltestelle eines Ã¶ffentlichen Verkehrsmittels sowie zu
seinem Arbeits- oder Ausbildungsort zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen habe. Dies kÃ¶nne
bei einem arbeitslosen Versicherten noch nicht festgestellt werden. Die
Finanzierung eines Kraftfahrzeugs im Voraus sei damit nicht mÃ¶glich. Trotzdem
mÃ¼sse es mÃ¶glich sein, die auf WegeunfÃ¤higkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hrende EU
ohne Ã¼berflÃ¼ssige Kosten abzuwenden. FÃ¼r den gehbehinderten Versicherten
mÃ¼sse deshalb gewÃ¤hrleistet werden, dass bei Anbahnung oder BegrÃ¼ndung
eines BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses eine angemessene
BefÃ¶rderungsmÃ¶glichkeit zur VerfÃ¼gung gestellt werde, die ihn einem
nichtbehinderten Arbeitnehmer gleichstelle. Mit dem Bescheid vom 15. Dezember
2000 sei alles MÃ¶gliche getan worden, um der KlÃ¤gerin Leistungen entsprechend
den gesetzlichen Vorgaben der KfzHV zu bewilligen.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des SG vom 16. Mai 2001 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Revision der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend und trÃ¤gt ergÃ¤nzend vor: Die
Beklagte habe ihr keine konkreten Leistungen zur Rehabilitation bewilligt, sondern
lediglich eine AbsichtserklÃ¤rung abgegeben. Dies sei nicht ausreichend, um ihre
auf WegeunfÃ¤higkeit beruhende EU zu beseitigen. Sie kÃ¶nne sich auf dem
Arbeitsmarkt nicht konkurrenzfÃ¤hig bewerben, wenn sie nicht einmal in der Lage
sei, eine Bewerbung auf einen eventuell gesundheitlich zumutbaren Arbeitsplatz
vorzunehmen. Wegen der allenfalls angekÃ¼ndigten Bereitschaft der Beklagten zur
Bewilligung einer Kraftfahrzeughilfe mÃ¼sse sie vor einer Bewerbung an die
Beklagte herantreten, um einen konkreten Antrag auf Bewilligung von
Kraftfahrzeughilfe zu stellen. Eine lebensnahe Betrachtung mache deutlich, dass mit
einer solchen zeitlich abgestuften Vorgehensweise die EU wegen mangelnder
WegefÃ¤higkeit eher manifestiert als beseitigt werde. Im Ã�brigen erweise sich die
Entscheidung des SG aus anderen GrÃ¼nden als richtig. Neben der
WegeunfÃ¤higkeit liege eine spezifische Leistungsbehinderung bzw eine
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen vor, weil nicht nur
Arbeiten im Freien, am FlieÃ�band oder an laufenden Maschinen ausgeschlossen
seien, sondern darÃ¼ber hinaus nur leichte Arbeiten, vor allem im Sitzen und mit
der MÃ¶glichkeit zur Lagerung des linken Beines, verrichtet werden kÃ¶nnten.
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II

Die Revision der Beklagten ist zulÃ¤ssig (vgl Â§ 161 des Sozialgerichtsgesetzes
(SGG)), aber nicht begrÃ¼ndet. Das Urteil des SG hÃ¤lt der revisionsgerichtlichen
Ã�berprÃ¼fung stand.

Der KlÃ¤gerin ist zu Recht Rente wegen EU zuerkannt worden. Der Anspruch richtet
sich nach Â§ 44 SGB VI in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung. Die
zum 1. Januar 2001 erfolgte Neuregelung durch das Gesetz zur Reform der Renten
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20. Dezember 2000 (BGBl I 1827) ist im
vorliegenden Fall noch nicht anwendbar, da der Rentenanspruch der KlÃ¤gerin
aufgrund eines im MÃ¤rz 1998 gestellten Antrages auch Zeiten vor dem 1. Januar
2001 betrifft (vgl Â§ 300 Abs 2, Â§ 99 Abs 1 SGB VI).

GemÃ¤Ã� Â§ 44 Abs 1 SGB VI haben Versicherte bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen EU, wenn sie

1. erwerbsunfÃ¤hig sind,

2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der EU drei Jahre Pflichtbeitragszeiten
haben und

3. vor Eintritt der EU die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Nach dem Gesamtergebnis der vorinstanzlichen Feststellungen ist im Hinblick auf
die Ã¼bereinstimmenden ErklÃ¤rungen der Beteiligten im Senatstermin davon
auszugehen, dass die in dieser Vorschrift genannten versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen (Belegungserfordernis nach Â§ 44 Abs 1 Satz 1 Nr 2 SGB VI und
WartezeiterfÃ¼llung nach Â§ 44 Abs 1 Satz 1 Nr 3 SGB VI) hier gegeben sind.
DarÃ¼ber hinaus liegt auch EU vor (vgl Â§ 44 Abs 1 Satz 1 Nr 1, Abs 2 SGB VI).

ErwerbsunfÃ¤hig sind nach Â§ 44 Abs 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, eine
ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das 1/7 der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�en (ab
1. April 1999: 630 DM) Ã¼bersteigt. Diese Vorschrift beschreibt den
Versicherungsfall der EU im Wesentlichen dahin, dass das Herabsinken der
FÃ¤higkeit, auf dem Arbeitsmarkt Einkommen zu erzielen, von einem bestimmten
Grade an einen Rentenanspruch auslÃ¶st. Dazu hat das Bundessozialgericht (BSG)
in stÃ¤ndiger Rechtsprechung entschieden, dass das LeistungsvermÃ¶gen und die
UmsetzungsfÃ¤higkeit an den individuellen VerhÃ¤ltnissen des Versicherten und
den konkreten Bedingungen des Arbeitsmarktes zu messen sind (vgl BSG SozR
3-2200 Â§ 1247 Nr 10 S 29 mwN). Nur diejenigen MÃ¶glichkeiten, die auf dem
Arbeitsmarkt konkret feststellbar sind, kÃ¶nnen als MaÃ�stab fÃ¼r die FÃ¤higkeit
eines Versicherten, Erwerbseinkommen zu erzielen, herangezogen werden. Folglich
gehÃ¶rt nach der Rechtsprechung des BSG zur ErwerbsfÃ¤higkeit auch das
VermÃ¶gen, eine Arbeitsstelle aufzusuchen (vgl zB BSG vom 9. August 2001 â�� B
10 LW 18/00 R -, zur VerÃ¶ffentlichung vorgesehen in SozR; BSG SozR 3-2600 Â§ 44
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Nr 10; BSG SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr 10; BSG SozR 2200 Â§ 1247 Nr 47, 50, 56; BSG
SozR Nr 101 zu Â§ 1246 RVO; BSGE 24, 142 = SozR Nr 56 zu Â§ 1246 RVO; BSG
SozR Nr 21, 27 zu Â§ 1246 RVO). Denn eine TÃ¤tigkeit zum Zweck des Gelderwerbs
ist in der Regel nur auÃ�erhalb der Wohnung mÃ¶glich (vgl BSG SozR 3-2200 Â§
1247 Nr 10 S 30; BSG SozR 2200 Â§ 1247 Nr 47, 50; BSG SozR Nr 101 zu Â§ 1246
RVO). Dementsprechend sieht der erkennende Senat das Vorhandensein eines
Minimums an MobilitÃ¤t als Teil des nach Â§Â§ 43, 44 SGB VI versicherten Risikos
an (vgl BSG SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr 10).

Hat der Versicherte, wie hier die KlÃ¤gerin, keinen Arbeitsplatz und wird ihm ein
solcher auch nicht konkret angeboten, bemessen sich die Wegstrecken, deren
ZurÃ¼cklegung ihm mÃ¶glich sein mÃ¼ssen, â�� auch in Anbetracht der
Zumutbarkeit eines Umzugs â�� nach einem generalisierenden MaÃ�stab, der
zugleich den BedÃ¼rfnissen einer Massenverwaltung Rechnung trÃ¤gt (vgl BSG 
SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr 10 S 30; BSG SozR 2200 Â§ 1247 Nr 53, 56). Dabei wird
angenommen, dass ein Versicherter fÃ¼r den Weg zur Arbeitsstelle Ã¶ffentliche
Verkehrsmittel benutzen und von seiner Wohnung zum Verkehrsmittel sowie vom
Verkehrsmittel zur Arbeitsstelle und zurÃ¼ck FuÃ�wege zurÃ¼cklegen muss.
ErwerbsfÃ¤higkeit setzt danach grundsÃ¤tzlich die FÃ¤higkeit des Versicherten
voraus, vier Mal am Tag Wegstrecken von mehr als 500 m mit zumutbarem
Zeitaufwand (also jeweils innerhalb von 20 Minuten) zu FuÃ� bewÃ¤ltigen und zwei
Mal tÃ¤glich wÃ¤hrend der Hauptverkehrszeit mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln
fahren zu kÃ¶nnen (vgl BSG SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr 10 S 30 f). Bei der Beurteilung
der MobilitÃ¤t des Versicherten sind alle ihm tatsÃ¤chlich zur VerfÃ¼gung
stehenden Hilfsmittel (zB GehstÃ¼tzen) und BefÃ¶rderungsmÃ¶glichkeiten zu
berÃ¼cksichtigen (vgl BSG SozR 3-2200 Â§ 1247 Nr 10 S 30). Dazu gehÃ¶rt zB auch
die zumutbare Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs (vgl BSGE 24, 142, 144 =
SozR Nr 56 zu Â§ 1246 RVO Bl Aa 44 RÃ¼ckseite).

Gemessen an diesen Kriterien ist es zunÃ¤chst nicht zu beanstanden, dass das SG
die KlÃ¤gerin als erwerbsunfÃ¤hig angesehen hat. Nach dessen nicht mit
zulÃ¤ssigen und begrÃ¼ndeten VerfahrensrÃ¼gen angegriffenen, mithin fÃ¼r den
erkennenden Senat bindenden Tatsachenfeststellungen (vgl Â§ 163 SGG) ist die
KlÃ¤gerin nicht mehr in der Lage, Wegstrecken von Ã¼ber 500 m zu FuÃ�
zurÃ¼ckzulegen. Die ihr zumutbare Gehstrecke liegt vielmehr unter 500 m. Zur
Ã�berwindung solcher Strecken kann sie auch nicht auf die Benutzung eines
eigenen PKW verwiesen werden. Denn sie besitzt kein mit Automatikgetriebe
ausgestattetes Kraftfahrzeug, das allein sie in Anbetracht ihrer Behinderung
fÃ¼hren kÃ¶nnte.

Nach dem Gesamtergebnis der Tatsachenfeststellungen des SG lag die EU der
KlÃ¤gerin jedenfalls ab Februar 1998 vor. Davon gehen auch die Beteiligten
Ã¼bereinstimmend aus. In der Folgezeit ist dieser Versicherungsfall nicht durch die
mit Bescheid vom 15. Dezember 2000 erklÃ¤rte Bereitschaft der Beklagten zur
Bewilligung von Leistungen nach der KfzHV wieder behoben worden. Zwar kann
eine derartige Ã�nderung eintreten, wenn der RentenversicherungstrÃ¤ger durch
geeignete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (vgl Â§Â§ 9 ff SGB VI) eine
ausreichende MobilitÃ¤t des Versicherten herstellt (vgl dazu BSG SozR 3-2600 Â§ 44
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Nr 10). UnabhÃ¤ngig davon, ob der betreffende Verwaltungsakt ansonsten die
Anforderungen an ein ordnungsgemÃ¤Ã�es Leistungsangebot erfÃ¼llt, ist er bereits
deshalb unzulÃ¤nglich, weil er Leistungen nach der KfzHV nur fÃ¼r Wegstrecken
vorsieht, die lÃ¤nger als 500 m sind, wÃ¤hrend die gesundheitlichen
BeeintrÃ¤chtigungen der KlÃ¤gerin â�� wie das SG festgestellt hat â�� nur noch
FuÃ�wege von weniger als 500 m zulassen. Damit reichen die im Bescheid vom 15.
Dezember 2000 aufgefÃ¼hrten Leistungen von vornherein nicht aus, um das bei
der KlÃ¤gerin bestehende, EU begrÃ¼ndende MobilitÃ¤tsdefizit auszugleichen.

Auf der Grundlage eines seit Februar 1998 bestehenden Versicherungsfalls und
einer am 5. MÃ¤rz 1998 erfolgten Antragstellung steht der KlÃ¤gerin EU-Rente
zumindest ab dem vom SG ausgeurteilten Zeitpunkt der Antragstellung zu (vgl Â§
99 Abs 1 SGB VI). Da die KlÃ¤gerin das vorinstanzliche Urteil nicht angefochten hat,
ist nicht darÃ¼ber zu entscheiden, ob ein frÃ¼herer Rentenbeginn in Betracht
kommen kÃ¶nnte. Zwar ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit unter
bestimmten Voraussetzungen nur auf Zeit zu leisten (vgl Â§ 102 Abs 2 SGB VI), die
Beklagte hat jedoch gegen ihre Verurteilung zu einer Dauerrente keine
RevisionsgrÃ¼nde vorgebracht. Auch insoweit hat es mithin bei dem
sozialgerichtlichen Urteilsspruch zu verbleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 25.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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